
 

Anlage 6 

zu § 19 Abs. 1 JachtPrO 

Privater Befähigungsausweis 

Zur selbstständigen Führung von Jachten auf See 

Gemäß § 19 Abs. 1 der Jachtführung-Prüfungsordnung – JachtPrO 

Ausgestellt durch die Prüfungsorganisation (§ 15 Abs. 1 Seeschifffahrtsgesetz – SeeSchFG) 

Für 

Vorname, Name Geburtsdatum 

Geburtsort 

Staatsangehörigkeit 

Adresse Hauptwohnsitz 

Motorjacht Fahrtbereich ☐ 1 / ☐ 2 / ☐ 3 / ☐ 4 

Segeljacht Fahrtbereich ☐ 1 / ☐ 2 / ☐ 3 / ☐ 4 

Die JachtPrO wurde eingehalten. 

Ort. Datum Für die Prüfungsorganisation 

Name in Druckschrift, Unterschrift 
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